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  Editorial 
Für sehr viele kleine und mittelständische Betriebe (KMUs) beginnt das Jahr 
2010 mit der Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung. Insbesondere 
Finanzierungsprobleme machen den KMUs zu schaffen. Theoretisch 
müsste Liquidität in Form von Bankkrediten so günstig wie noch nie zu 
beschaffen sein - der Leitzins der EZB liegt bei einem Prozent –  aber die 
Banken rücken mit dem Geld nicht raus. Die Studie der Unternehmens-
berater von Roland Berger „ Insolvenzen in Deutschland –  Trends in der 
Wirtschaftskrise“  kommt zu dem Ergebnis, dass in 2010 auch wirtschaft-
lich gesunde Unternehmen wegen Finanzierungsproblemen in Schwierig-
keiten geraten werden. Große Konzerne haben die Möglichkeit, den Kapi-
talmarkt in Anspruch zu nehmen, den KMUs bleibt meistens nur der Weg 
zur Bank. Wirtschaftsminister Brüderle versucht zwar, auf die Banken 
Druck auszuüben, aber wir haben so unsere Zweifel, ob das erfolgreich 
sein wird. Andererseits sind KMUs unverändert das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft, sie stehen für 37,5 % der Umsätze, 70 % der Beschäf-
tigten und 83 % der Ausbildungsplätze. Diese Zahlen zeigen die beson-
dere Bedeutung des Mittelstands für den Arbeitsmarkt und damit auch für 
die Binnennachfrage, denn wer arbeitslos ist, konsumiert weniger. Wir 
können daher nur hoffen, dass die Optimisten Recht behalten, die davon 
ausgehen, dass es der Mittelstand schon irgendwie wieder schaffen wird, 
die konjunkturellen und die Finanzierungsprobleme zu meistern. 
 

Die auf dem Gebiet der Alzheimer-Therapien forschende Probiodrug AG 
mit Sitz in Halle an der Saale hat eine 36 Mio. EUR-Finanzierungsrunde 
erfolgreich abschließen können. Es handelt sich um eine der weitweit 
größten Risikofinanzierungen des Jahres 2009. Neuinvestoren waren die 
börsennotierte BB Biotech, Edmond de Rothschild Investment Partners, Life 
Sciences Partners und der Venture Fonds von Biogen Idec. Wir haben bei 
dieser Finanzierungsrunde im Auftrag der Investoren eine financial due 
diligence durchgeführt. 
 

Seit vielen Jahren ist die Epigenomics AG, ein im Prime Standard der 
Frankfurter Börse gelistetes Berliner Unternehmen, unsere Mandantin. 
Bereits im NEWSletter vom Oktober 2009 hatten wir Sie darüber infor-
miert, dass die Epigenomics AG den weltweit ersten Darmkrebstest auf 
Basis einer Blutprobe entwickelt hat. Lesen Sie hierzu mehr im Interview 
mit Herrn Geert Nygaard, CEO der Epigenomics AG. 
 

Unser Leitartikel beschäftigt sich dieses Mal mit den Neuerungen im 
Umsatzsteuerrecht zum 01.01.2010. Sicher ein „ trockener“  Stoff, aber 
eminent wichtig, denn gerade in Zeiten sinkender Gewinne und damit 
geringerem Ertragsteueraufkommen stürzen sich die Betriebsprüfer der 
Finanzämter gerne auf die Umsatzsteuer, denn dort ist auch ohne Gewinn 
etwas zu holen. 
 

Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres NEWSletter. 
 

Ihre 

  

Reinhold M. Lauer  Dr. Ulla Peters 
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 „ Ein einfacher Bluttest… “  

Interview mit Geert Nygaard, Chief Executive Officer (CEO) 
der Epigenomics AG 

 
 
 
 
 

 

  
Herr Nygaard, im Oktober letzten Jahres hat 
Epigenomics einen neuartigen Test für die 
Darmkrebs-Früherkennung in Europa einge-
führt. Was ist das besondere an diesem Test? 

„ Unser Septin9-Test Epi proColon® ist der welt-
weit erste CE-gekennzeichnete, molekulardia-
gnostische Bluttest für die Früherkennung von 
Darmkrebs. Der Test ist in der Lage, von Tumoren 
abgesonderte methylierte DNA des Septin9-Gens 

(mSEPT9) im Blutplasma nachzuweisen. Diese 
methylierte DNA im Blutplasma ist ein verlässli-
cher Indikator oder Biomarker für eine akute 
Erkrankung an Darmkrebs.“  

Welchen Vorteil bietet ein Bluttest gegenüber 
anderen Vorsorgemethoden für die Darm-
krebs-Früherkennung? 

„ In Deutschland wird die Darmkrebs-Vorsorge 
durch Krebsfrüherkennungsrichtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses empfohlen. 
Die Richtlinien sehen ab einem Alter von 50 Jah-
ren einen jährlichen Test auf unsichtbares Blut im 
Stuhl (Guajak-Fecal Occult Blood Test –  FOBT) vor. 
Ab einem Alter von 55 Jahren wird eine 
ambulante Darmspiegelung (Koloskopie), die 
nach zehn Jahren wiederholt werden sollte, 
empfohlen. Patienten, die eine Darmspiegelung 
ablehnen, wird empfohlen, weiterhin alle zwei 
Jahre einen FOBT durchzuführen. Sowohl der 
Guajak-FOBT als auch die Darmspiegelung wer-
den von den gesetzlichen Krankenkassen erstat-
tet. Trotz dieser Empfehlungen nimmt die Mehr-
heit der Deutschen über 50 Jahren nicht an der 
systematischen Darmkrebs-Früherkennung teil. 
Darmkrebs wird daher in der Mehrheit der Fälle 
erst in bereits fortgeschrittenen, symptomati-
schen Stadien entdeckt, in denen die Chancen 
der betroffenen Patienten auf Heilung deutlich 
gesunken sind. Fehlende Anwenderfreundlich-  

  
keit und Vorbehalte gegenüber invasiven 
Methoden sind unter den am häufigsten 
genannten Gründen für diese niedrige Akzep-
tanz. Unsere Antwort zu diesem Problem ist 
erstaunlich simpel: Ein einfacher Bluttest. Dieser 
Test kann leicht in einen jährlichen Gesundheits-
Check-up integriert werden und erfordert keine 
Einbindung der Patienten bei der Durchführung. 
Ein solcher für Ärzte und Patienten bequemer 
Test hat das Potential, besser angenommen zu 
werden und viele Leben zu retten.“  

Warum hat sich Epigenomics gerade auf 
dieses Produkt konzentr iert? 

„ Die Molekulardiagnostik generell ist ein Bereich 
auf dem Gesundheitsmarkt, der in den letzten 
Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen 
hat. Schon heute hat beispielsweise der gesamte 
Markt für Molekulardiagnostik ein Volumen von 
3,75 Mrd. US-Dollar, Tendenz steigend. Gleich-
zeitig liegen die Wachstumsprognosen für die 
Krebsdiagnostika außerordentlich hoch. Mit 
unserer DNA-Methylierungstechnologie und einer 
Pipeline von Biomarkern mit einzigartigem Nut-
zen für die Früherkennung, Diagnose und Prog-
nose von Krebs glauben wir, ideal positioniert zu 
sein, um das enorme Potential dieses dynami-
schen und innovationsgetriebenen Marktes für 
Krebs-Molekulardiagnostik optimal zu nutzen. 
Und der erste Schritt in diese Richtung ist getan: 
mit unserem Epi proColon Test sind wir das erste 
Unternehmen weltweit, das ein reguliertes IVD-
Produkt für die Früherkennung von Darmkrebs 
anhand einer einfachen Blutprobe anbietet. Die-
ser Test hat das Potenzial, zur bevölkerungswei-
ten Darmkrebs-Früherkennung eingesetzt zu 
werden. Mit einigen hundert Millionen Menschen 
weltweit, die Anspruch auf Darmkrebs-Vorsorge 
haben, ist dies ein Markt mit einem Umsatzpo-
tenzial, dass man sonst eher von Blockbuster-
Medikamenten gewöhnt ist.“  

 

 

Geert Nygaard 
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 Interview 

  
Was ist Ihr Geschäftsmodell für diesen Markt? 
 
„ Für die Entwicklung und weltweite Vermarktung 
von in-vitro-diagnostischen Testkits verfolgt 
Epigenomics ein duales Geschäftsmodell, in 
welchem die direkte Vermarktung von eigenen 
diagnostischen Testprodukten mit einer nicht 
exklusiven Lizenzstrategie für Diagnostikanbieter 
mit breiterem Zugang zu Kundensegmenten 
kombiniert wird. Mit der Entscheidung für eine 
direkte Vermarktung von Epi proColon zusätzlich 
zu unserer Partnerstrategie haben wir als Unter-
nehmen eine sehr viel stärkere Rolle beim Aufbau 
des Marktes für Darmkrebs-Bluttests übernom-
men. Dennoch sind wir nach wie vor auch 
unserer nicht exklusiven Partnerstrategie für den 
Septin9-Test verpflichtet. Wir sind von den Syner-
gieeffekten überzeugt, die entstehen, wenn 
mehrere Diagnostik-Anbieter für blutbasierte 
Darmkrebs-Tests als ernstzunehmende Alternative 
zu derzeitigen Stuhltests eintreten und Bluttests 
auf verschiedenen diagnostischen Plattformen 
anbieten. 
 
Und diese Strategie ist sehr erfolgreich: bereits 
Ende letzten Jahres hat unser Partner Quest 
Diagnostics einen eigenen laborentwickelten 

Bluttest (ColonVantageTM) zur Unterstützung 
des Nachweises von Darmkrebs in den USA 
vorgestellt. Und auch Abbott Molecular hat im 
Dezember 2009 seinen eigenen molekulardiag-
nostischen Bluttest (RealTime mS9) als Hilfsmittel 
zur Diagnose von Darmkrebs in Europa und 
Asien/Pazifik eingeführt.“  
 
Was braucht es, um den Darmkrebstest auch 
zu einem wirtschaft lichen Erfolg zu machen?  
 
„ Unsere Strategie für einen wirtschaftlichen 
Erfolg von Epi proColon ist klar definiert. Mittel-
fristig ist es unser Ziel, eine Erstattung der Kosten 
durch die gesetzlichen Krankenkassen zu errei-
chen. Eine wichtige Rolle auf diesem Weg spielt  

  
dabei die Aufnahme unseres neuen Testverfah-
rens in nationale Vorsorgerichtlinien. Um diese 
Hürde zu nehmen, braucht man Studiendaten, 
die die Leistungsfähigkeit eines neuen Produktes 
belegen. Im Hinblick darauf haben wir bereits vor 
der Markteinführung unseres Epi proColon Tests 
zwischen 2005 und 2008 sieben klinische Stu-
dien mit mehr als 3.000 Teilnehmern durchge-
führt. In diesen Studien wies unser Septin9-
Testverfahren rund 70 % der Krebsfälle über alle 
Krankheitsstadien (frühe genauso wie spätere) 
mit einer Spezifität von rund 90 % nach. Diese 
Ergebnisse konnten in einer späteren Leistungs-
bewertungsstudie im letzten Jahr nochmals 
bestätigt werden.  
 
Grundsätzlich würden diese in den Studien ge-
nerierten Daten bereits ausreichen, um den 
Einsatz des Tests in der Darmkrebs-Früherken-
nung zu rechtfertigen. Aber wir haben uns dazu 
entschieden, noch einen Schritt weiterzugehen 
als viele andere Unternehmen:  im Jahr 2008 
haben wir damit begonnen, die prospektive, 
multizentrische klinische Studie PRESEPT an 32 
klinischen Studienzentren durchzuführen. 
PRESEPT ist eine von Epigenomics gesponserte 
prospektive, multizentrische, klinische For-
schungsstudie, die in ihrer Art einzigartig ist. Ziel 
ist es, die Leistungsfähigkeit und den gesund-
heitsökonomischen Nutzen unseres Septin9-
Bluttests in der systematischen Darmkrebs-Früh-
erkennung in einer asymptomatischen Vorsorge-
Population zu evaluieren.“  
 
Wie weit sind Sie mit dieser Studie? 
 
„ Im Dezember 2009 haben wir den letzten von 
insgesamt mehr als 7.900 Patienten in die 
PRESEPT-Studie aufgenommen und damit einen 
entscheidenden Meilenstein erreicht. Die 
vorläufigen Ergebnisse aus den Messungen der 
Proben an drei externen, unabhängigen Laboren 
lagen uns Mitte Januar 2010 vor. Die vorläufige 
Auswertung der Studiendaten deutet darauf hin,  
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dass zwei der drei Labore, die die Septin9-Mes-
sungen im Rahmen der Studie durchführen, 
jeweils 62,5 % der Krebsfälle erfolgreich nach-
weisen konnten. Das dritte Labor wies in Abwei-
chung von den beiden anderen, beteiligten 
Laboren und im Widerspruch mit allen bisher 
durchgeführten klinischen Studien lediglich 28 % 
der Krebsfälle nach. Die Spezifität, die durch den 
Nachweis von Septin9 in Blutproben von Proban-
den ohne auffälligen Befund in der Koloskopie 
ermittelt wurde, belief sich auf 91 % und bestä-
tigte damit die hohe Spezifität, die in bisherigen 
klinischen Studien beobachtet wurde. Der klini-
sche Lenkungsausschuss beabsichtigt jetzt, eine 
Fehleranalyse durchzuführen, um mögliche 
Ursachen für die abweichenden Messergebnisse 
in dem einen der drei Studienlabore zu identifi-
zieren, bevor endgültige Studienergebnisse 
bekannt gegeben werden. Wir erwarten, das 
Problem innerhalb des ersten Quartals 2010 
lösen zu können und dann die Studie mit endgül-
tigen Ergebnissen abzuschließen.“   
 
Arbeiten Sie an weiteren Produkten? 
 
„ Auch wenn wir uns im letzten Jahr sehr stark 
auf Darmkrebs und unseren Epi proColon Test 
fokussiert haben, so sind wir doch kein „ Ein-
Produkt-Unternehmen“ . Unser zweites IVD-
Produkt ist Epi proLung, ein Lungenkrebstest,  
den wir im zweiten Quartal 2010 in den Markt 
einführen wollen. Epi proLung basiert auf 

unserem Biomarker mSHOX2 und soll bei 
Patienten mit Verdacht auf Lungenkrebs zum 
Einsatz kommen. Hier soll der Test heutige diag-
nostische Verfahren ergänzen und dem Arzt 
helfen, schneller zu einer eindeutigen Diagnose 
zu kommen.“  
 
Herr Nygaard, wir bedanken uns für das 
Gespräch.  
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 EU-Mehrwertsteuer-Paket: 
Änderung des Orts der sonstigen Leistung ab 2010 
Martin Sedlmeyr, WP/StB, UHY Deutschland AG, München 

   
Das mit dem Jahressteuergesetz 2009 umgesetz-
te Mehrwertsteuer-Paket umfasst im Wesentli-
chen ab dem 1. Januar 2010 anzuwendende 
Änderungen zum Ort der sonstigen Leistung 
sowie zum Vorsteuervergütungsverfahren in der 
EU. Zudem ergeben sich verfahrensrechtliche 
Neuerungen bei den umsatzsteuerlichen Melde-
pflichten. 
 
Der folgende Beitrag stellt die wesentlichen 
Änderungen im Umsatzsteuergesetz ab dem 
1. Januar 2010 dar und weist auf notwendige 
Anpassungen in der Buchführung und im Rech-
nungswesen hin. 
 
Sonstige Leis tungen an Unternehmer 
(B2B) 
 
Sonstige Leistungen an einen anderen Unter- 
nehmer für dessen Unternehmen, auch B2B-
Geschäfte (Business to Business), gelten nach der 
umsatzsteuerlichen Neuregelung künftig grund-
sätzlich als dort ausgeführt, wo der Leistungs-
empfänger sein Unternehmen betreibt (Bestim-
mungsland- oder auch Empfängerortprinzip;  
§ 3a Abs. 2 UStG).  
 
Die neue Grundregel gilt für alle sonstigen 
Leistungen, die an Unternehmer erbracht 
werden. Davon kann der leistende Unternehmer 
ausgehen, wenn der Leistungsempfänger über 
eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-
ID-Nummer) verfügt und diese verwendet. 
 
Das Empfängerortprinzip wird innerhalb der EU 
durch das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren 
(= Wechsel der Steuerschuldnerschaft) ergänzt. 
Dieses Verfahren befreit den leistenden Unter-
nehmer von der Umsatzsteuerschuld und über-
trägt sie auf den Leistungsempfänger. Folglich 
müssen Umsätze aus sonstigen Leistungen im 
B2B-Bereich in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
regelmäßig ohne Ausweis der nationalen 
(deutschen) Umsatzsteuer in Rechnung gestellt  

  
werden.  
 
Wird die sonstige Leistung für eine Betriebsstätte 
des Leistungsempfängers erbracht, gilt diese 
Betriebsstätte als Leistungsort. Wo die Dienstleis-
tung tatsächlich erbracht wird, ist dabei unerheb-
lich. 
 
Sonstige Leis tungen an Nichtunterneh-
mer (B2C) 
 
Sonstige Leistungen, die ein Unternehmer an 
einen Nichtunternehmer, d. h. an eine Privatper-
son ausführt (auch B2C –  Business to Consumer 
genannt), sind auch künftig grundsätzlich an 
dem Ort steuerbar, an dem der leistende Unter-
nehmer sein Unternehmen betreibt (sog. Ur-
sprungsland- oder Sitzortprinzip; § 3a Abs. 1 
UStG). Sofern die sonstige Leistung von einer 
Betriebsstätte aus erbracht wird, ist diese für die 
Ortsbestimmung maßgebend. 
 
Ausnahmeregelungen bei der Bestim-
mung des Orts der sonstigen Leis tung 
 
Von den beiden oben dargestellten allgemeinen 
Ortsbestimmungen gibt es zahlreiche Ausnahme-
fälle, die wir nachfolgend im Überblick darstellen. 
Diese Ausnahmen sind für Unternehmen und 
Privatkunden teilweise übereinstimmend, teil-
weise aber auch unterschiedlich. Folgende Aus-
nahmen gelten unabhängig davon, ob der 
Empfänger ein Unternehmen oder eine Privat-
person ist: 
 
 Grundstücksumsätze (sonstige Leistungen 

im Zusammenhang mit dem Verkauf oder 
dem Erwerb von Grundstücken, die Ver-
mietung und Verpachtung von Grundbe-
sitz sowie Bauleistungen): Der Leistungsort 
liegt - wie bisher - an dem Ort, an dem sich 
das Grundstück befindet (Belegenheitsort). 
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 Kurzfr istige Vermietung von Beförde-

rungsmitteln: Die Leistung wird an dem Ort 
ausgeführt, an dem das Beförderungsmittel 
zur Verfügung gestellt wird (Stichwort: 
„ Schlüsselübergabe“ ). Als kurzfristige Ver-
mietung gilt eine Vermietung von nicht mehr 
als 30 Tagen, bei Wasserfahrzeugen nicht 
mehr als 90 Tagen. 

 
 Leistungen im Zusammenhang mit Wis-

senschaft, Kunst, Sport, Unterhaltung, 
Veranstaltungen, Messen und Ausstellun-
gen: Der Ort dieser sonstigen Leistung be-
stimmt sich danach, wo sie vom leistenden 
Unternehmer tatsächlich erbracht wird. 

 
 Restaurationsleistungen (Abgabe von 

Speisen und Getränken zum Verzehr an 
Ort und Stelle): Der Leistungsort der Restau-
rationsleistungen ist dort, wo sie vom leis-
tenden Unternehmer tatsächlich erbracht 
werden. 

 
 Personenbeförderung: Eine Personenbeför-

derung wird unverändert dort ausgeführt, 
wo sich die jeweilige Beförderungsstrecke 
befindet. Erstreckt sich die Beförderung über 
mehrere Länder, muss die Beförderungsstre-
cke aufgeteilt werden. 

 
Zusätzlich gelten folgende Ausnahmen von der 
Grundregelung bei Leistungen an Privatkunden: 
 
 Arbeiten an beweglichen körperlichen 

Gegenständen und bei der Begutachtung 
dieser Gegenstände: Der Leistungsort ist da, 
wo die sonstige Leistung vom Unternehmer 
tatsächlich erbracht wird. 
 

 Vermitt lungsleistung: Der Leistungsort be-
findet sich dort, wo der vermittelte Umsatz 
ausgeführt wird. 

 
 

  
 Sog. Katalogleistungen: Der Leistungsort 

befindet sich dort, wo der Leistungsempfän-
ger seinen Wohnsitz bzw. Sitz hat. 

 
Besonderheiten bei der Rechnungs-
stellung, Übergang der Steuerschuld, 
Voranmeldung, Steuererklärung und 
Zusammenfassende Meldung 
 
Im Ausland ansässige Unternehmer, die unter 
Verwendung einer ausländischen USt-ID-Nummer 
sonstige Leistungen ausführen, deren Ort sich in 
Deutschland befindet und für deren Leistung der 
deutsche Leistungsempfänger die Umsatzsteuer 
in Deutschland nach § 13b UStG schuldet, müs-
sen bei der Rechnungsstellung folgende Beson-
derheiten beachten: 
 
- Ausweis der eigenen USt-ID-Nummer und 

der USt-ID-Nummer des Leistungsempfän-
gers 

- Hinweis auf Übergang der Steuerschuld auf 
den Leistungsempfänger 

- Kein Steuerausweis in der Rechnung. 
 
Der deutsche Leistungsempfänger, der die Leis-
tung schuldet, muss diese Geschäftsvorfälle 
sowohl in seine Umsatzsteuer-Voranmeldung als 
auch in seine Umsatzsteuer-Jahreserklärung auf-
nehmen. 
 
Wenn im umgekehrten Fall ein deutscher Unter-
nehmer eine sonstige Leistung an einen Unter-
nehmer mit einer ausländischen USt-ID-Nummer 
erbringt und sich dann in analoger Anwendung 
von § 3a Abs. 2 UStG der Ort der Leistung in das 
EU-Ausland verlagert, gelten die obigen Ausfüh-
rungen hinsichtlich der Rechnung und Steuer-
schuld sinngemäß. Der deutsche Unternehmer 
muss diese (in Deutschland nicht steuerbaren) 
Umsätze in seine Umsatzsteuer-Voranmeldung 
und seine Umsatzsteuer-Jahreserklärung aufneh-
men.  
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Neu ist ab dem 1. Januar 2010, dass die Unter-
nehmer nicht mehr nur für innergemeinschaft-
liche Lieferungen eine zusammenfassende Mel-
dung abgeben müssen, sondern auch für grenz-
überschreitende sonstige Leistungen innerhalb 
der EU.  
 
Neues Vorsteuer-Vergütungsverfahren 
für ausländische Umsatzsteuer 
 
Für in der EU ansässige Unternehmer wird es 
künftig ein völlig neues Vorsteuer-Vergütungs-
verfahren geben. Bisher musste der Antrag in 
Papierform bei der zuständigen Stelle im jewei-
ligen Land –  unter Umständen auch noch in der 
entsprechenden Landessprache –  gestellt wer-
den. Ab dem 1. Januar 2010 wird die Vergütung 
der Umsatzsteuer aus einem anderen EU-Mit-
gliedstaat auf elektronischem Weg über das 
deutsche Bundeszentralamt für Steuern bean-
tragt (weitere Informationen unter www.bzst.de). 
 
Originalbelege müssen künftig grundsätzlich 
nicht mehr beigefügt werden. Beträgt die 
Bemessungsgrundlage mindestens 1.000 EUR 
(bei Kraftstoffen 250 EUR) kann der andere EU-
Mitgliedstaat verlangen, dass die Rechnungen 
elektronisch beigefügt werden (d. h. in einge-
scannter Form). 
 
Die Frist für die Antragstellung wird um drei 
Monate bis jeweils 30.09. des Folgejahres ver-
längert. Der Mitgliedstaat der Antragstellung 
leitet den Antrag nach Überprüfung der Angaben 
(Unternehmereigenschaft, Gültigkeit der USt-ID-
Nummer, Pro-Rata-Satz) innerhalb von 15 Tagen 
nach Eingang an den betroffenen Mitgliedstaat 
weiter. Zudem besteht bei Überschreiten be-
stimmter Fristen durch die Finanzbehörden 
erstmals ein gesetzlicher Verzinsungsanspruch 
hinsichtlich des Vergütungsbetrags. 
 

  
Erforderliche Anpassungen in Buch-
führung und Rechnungswesen 
 
Überprüfung der Geschäftsvorfälle im Unter-
nehmen 
 
Um sich auf die Änderungen zum 1. Januar 2010 
vorzubereiten und festzustellen, ob und inwie-
weit Anpassungsbedarf im Unternehmen be-
steht, empfehlen wir, in einem ersten Schritt 
sämtliche Dienstleistungsströme zu überprüfen. 
Von den Neuregelungen können sowohl die 
sonstigen Leistungen betroffen sein, die ein 
Unternehmen bezieht (Einkauf), als auch die 
Dienstleistungen, die ein Unternehmen erbringt 
(Verkauf). 
 
Kundenstammdaten/Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer 
 
Der leistende Unternehmer kann davon ausge-
hen, dass der Leistungsempfänger Unternehmer 
ist und die sonstige Leistung für sein Unterneh-
men bezogen hat, wenn dieser eine USt-ID-
Nummer verwendet. Dies muss jedoch der Unter-
nehmer nachweisen. Der leistende Unternehmer 
hat die USt-ID-Nummer seines EU-Kunden zu 
prüfen, was in der Regel durch eine sog. Quali-
fizierte Bestätigungsabfrage beim Bundeszentral-
amt für Steuern erfolgt (wie bisher schon bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen). Die Abfra-
ge ist im Unternehmen zu dokumentieren. Bei 
dauernden Geschäftsbeziehungen ist eine 
schriftliche Erklärung des Leistungsempfängers 
einzuholen, dass die USt-ID-Nummer bei allen 
künftigen, unternehmerischen Einzelaufträgen 
verwendet werden soll. Eine im Briefkopf einge-
druckte USt-ID-Nummer reicht allein nicht aus, 
um die Unternehmereigenschaft und den 
unternehmerischen Bezug nachzuweisen. 
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Hinweis: Alle Kundenstammdaten sollten auf 
Vollständigkeit überprüft werden, insbesondere 
dahingehend, ob bei Unternehmerkunden jeweils 
(mindestens) eine USt-ID-Nummer hinterlegt ist. 
 
Rechnungsstellung 
 
Ab 1. Januar 2010 sieht das deutsche Umsatz-
steuergesetz vor, dass bei sonstigen Leistungen 
eines ausländischen Unternehmers an einen 
inländischen Unternehmer, die nach der Grund-
regel im Inland ausgeführt wird, auf der jeweili-
gen Rechnung –  neben dem Hinweis auf Über-
gang der Steuerschuldnerschaft (wie bisher) –  
zusätzlich zur USt-ID-Nummer des leistenden 
Unternehmers die des Leistungsempfängers 
anzugeben ist. 
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 Neue Anhangangaben für das 
Geschäftsjahr 2009 
 
Die Modernisierung der Handelsbilanz nach dem 
BilMoG steht derzeit naturgemäß im Mittelpunkt 
der Tätigkeit des IDW und des DSR. Alle Neure-
gelungen des BilMoG sind spätestens auf die 
Jahresabschlüsse 2010 anzuwenden. Eine vorzei-
tige Anwendung auf die Jahresabschlüsse 2009 
ist zulässig. 
 
Einige Neuregelungen zu Anhangangaben sind 
allerdings bereits für das Geschäftsjahr 2009 
verpflichtend anzuwenden. Dies betrifft: 
 
 Angaben zu außerbilanziellen Geschäften 

(§ 285 Nr. 3 HGB) 
 Honorare des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 

HGB) 
 Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen 

und Personen (§ 285 Nr. 21 HGB) 
 
Das IDW hat Stellungnahmen zu diesen Anhang-
angaben im Entwurf veröffentlicht. Diese Ent-
würfe (IDW ERS HFA 32 zu außerbilanziellen 
Geschäften, ERS HFA 33 zu Geschäften mit nahe 
stehenden Unternehmen und ERS HFA 36 zu Ab-
schlussprüferhonoraren) stehen auf der Internet-
seite des IDW (www.idw.de) unter der Rubrik 
Verlautbarungen kostenlos zum Download zur 
Verfügung, solange sie nicht endgültig verab-
schiedet sind. 
 
Kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 
HGB sind von diesen Anhangangaben befreit. Für 
mittelgroße Kapitalgesellschaften gibt es weitere 
Erleichterungen. 
 
 
 
 

 Börsennotierte Unternehmen müssen darüber 
hinaus die Corporate Governance-Erklärung 
(§ 285 Nr. 16 HGB) in der neuen Fassung bereits 
für das Geschäftsjahr 2009 beachten. 
 
 
Rückstellungsabzinsungsverordnung 
verabschiedet 
 
Nach § 253 Abs. 2 HGB in der Fassung des 
BilMoG sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr zukünftig abzuzinsen. 
Die Zinssätze für die Abzinsung sind von der 
Bundesbank zu ermitteln und von den bilanzie-
renden Unternehmen verpflichtend anzuwenden. 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist die am 
25.11.2009 im Bundesgesetzblatt verkündete 
Rückstellungsabzinsungsverordnung 
(RückAbzinsV). Die Zinssätze sind auf der 
Internetseite der Deutschen Bundesbank 
(www.bundesbank.de) unter der Rubrik Statistik 
verfügbar. 
 
 
IDW Stellungnahme zu Übergangs-
regelungen des BilMoG 
 
Zu Einzelfragen des Übergangs auf das BilMoG 
hat das IDW die Stellungnahme IDW RS HFA 28 
(Übergangsregelungen des BilMoG) veröffent-
licht. Die Stellungnahme beschäftigt sich unter 
anderem mit Übergangsfragen bei der Bilanzie-
rung von Geschäfts- oder Firmenwerten, immate-
riellen Vermögenswerten und Rückstellungen 
einschließlich Pensionsrückstellungen. 
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 Bilanzierung latenter Steuern nach 
BilMoG 
 
Die Bilanzierung latenter Steuern wurde durch 
das BilMoG neu geregelt. Anstelle des bisher 
anzuwendenden GuV-orientierten Timing-
Konzepts ist nun das international bilanzorien-
tierte Temporary-Konzept anzuwenden. Darüber 
hinaus sind steuerliche Verlustvorträge bei der 
Berechnung aktiver latenter Steuern grundsätz-
lich zu berücksichtigen. Mit Zweifelsfragen zur 
Bilanzierung latenter Steuern einschließlich der 
neuen Anhangangaben nach dem BilMoG 
beschäftigen sich gleich zwei Entwürfe. Das IDW 
hat hierzu den Entwurf ERS HFA 27 und der 
Deutsche Standardisierungsrat (DSR) den Entwurf 
Nr. 24 Latente Steuern (E-DRS 24) veröffentlicht. 
Beide Entwürfe stehen auf den entsprechenden 
Internetseiten zum Download zur Verfügung 
(www.idw.de bzw. www.standardsetter.de). 
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 IASB veröffentlicht IFRS 9 Finanzinstru-
mente: Klassi fizierung und Bewertung 
 
Der vom IASB im November 2009 veröffentlichte 
Standard IFRS 9 ist Teil eines Projektes, welches 
den derzeitigen Standard IAS 39 komplett erset-
zen soll. Das Projekt soll bis Ende 2010 abge-
schlossen werden. Der IFRS 9 ist daher auch erst 
ab dem 01.01.2013 verpflichtend anzuwenden. 
Wesentliche Änderung gegenüber dem IAS 39 ist 
die Ersetzung der bisherigen vier Bewertungs-
kategorien für die Folgebewertung von finan-
ziellen Vermögenswerten durch nur noch zwei 
Kategorien: 
 
- fortgeführte Anschaffungskosten (amortised 

cost) und 
- beizulegender Zeitwert (fair value) 
 
Die Einordnung ist  abhängig 
 
- vom Geschäftsmodell des bilanzierenden 

Unternehmens in Bezug auf die Steuerung 
von Finanzinstrumenten und 

- vom Charakter des Finanzinstruments in 
Bezug auf die Cashflows. 

 
Finanzinstrumente, die nicht in die Kategorie 
fortgeführte Anschaffungskosten eingeordnet 
werden können, sind zum beizulegenden Zeit-
wert zu bewerten. Dies kann erfolgswirksam 
oder erfolgsneutral erfolgen, wobei erfolgs-
neutrale Erfassung nur für das Investment in 
bestimmte Eigenkapitalinstrumente zulässig ist. 
Diese Kategorie entspricht nicht der bisherigen 
Kategorie „ zur Veräußerung verfügbare 
Finanzinstrumente“ . 
 
Der IFRS wurde noch nicht von der EU-Kommis-
sion übernommen. 
 
 

 IASB veröffentlicht den geänderten 
Standard IAS 24: Angaben über 
Beziehungen zu nahe stehenden 
Unternehmen und Personen 
 
Die Änderungen des IAS 24 betreffen im Wesent-
lichen Angaben für einer Regierung nahe 
stehende Unternehmen. Außerdem wurden die 
Definitionen für nahe stehende Unternehmen 
und Personen präzisiert. 
 
Änderungen des IAS 24 haben in Zukunft auch 
Bedeutung für HGB-Bilanzierer, da der Begriff 
„n ahe stehende Unternehmen und Personen“  
nach § 285 Nr. 21 HGB nach der jeweils gelten-
den Fassung von IAS 24 auszulegen ist. 
 
Die Neufassung von IAS 24 wurde noch nicht von 
der EU-Kommission übernommen 
 

Von der EU-Kommissi on übernom-
mene Standards und IFRIC-Interpreta-
tionen 
 
IFRS 1 (2008): Erstmalige Anwendung 
der IFRS 
 
Am 26. November 2009 wurde der überarbeitete 
IFRS 1 (2008) von der EU-Kommission übernom-
men, der die Erstanwendung der IFRS regelt. Die 
Neuregelung ist für alle Geschäftsjahre verpflich-
tend anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-  
ber 2009 beginnen. Wesentliche materielle 
Änderungen für IFRS-Anwender ergeben sich 
nicht. 
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 IFRIC 17 und IFRIC 18 
 
Am 27. November 2009 (IFRIC 17) bzw. 1. De-
zember 2009 (IFRIC 18) hat die EU-Kommission 
zwei neue Interpretationen des IFRIC übernom-
men. IFRIC 17 beschäftigt sich mit der Bilanzie-
rung von Sachdividenden an Eigentümer, IFRIC 
18 behandelt die Übertragung von Sachanlagen 
oder Zahlungsmitteln für den Bau oder den 
Erwerb einer Sachanlage durch einen Kunden. 
Beide Interpretationen sind für Geschäftsjahre, 
die nach dem 31. Oktober 2009 beginnen, 
anzuwenden. 
 
RIC veröffentlicht einen Entwurf zu 
IFRS-Bilanzierungsfragen im 
Zusammenhang mit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 
 
Das Rechnungslegungs Interpretations Commit-
tee (RIC) des DRSC hat den Entwurf eines 
Anwendungshinweises zu IFRS-Bilanzierungs-
fragen in Zusammenhang mit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise veröffentlicht. Der Entwurf 
behandelt Zweifelsfragen zum Kurzarbeitergeld, 
Arbeitszeitkonten, Restrukturierungsrückstel-
lungen nach IAS 37 sowie besonderen 
Berichtspflichten in Krisensituationen. Der 
Entwurf ist auf der Internetseite des DRSC 
(www.standardsetter.de) als Download verfügbar. 
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 Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
 
Mit Datum vom 18.12.2009 hat der Bundesrat 
dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz zuge-
stimmt, das damit zum 01.01.2010 in Kraft 
getreten ist. Mit dem Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz haben die Regierungsparteien ein 
steuerliches Sofortprogramm beschlossen, das 
die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit 
Bestehen der Bundesrepublik Deutschland ent-
schärfen soll. Nachfolgend sind die wesentlichen 
Maßnahmen des Wachstumsbeschleunigungs-
gesetzes dargestellt: 
 
 Zur steuerlichen Entlastung und Förderung 

von Familien mit Kindern und zur besonderen 
Berücksichtigung der Aufwendungen der Fa-
milien für die Betreuung, Erziehung und Aus-
bildung der Kinder werden die Kinderfreibe-
träge für jedes Kind von insgesamt EUR 6.024 
auf EUR 7.008 angehoben. Zugleich wird - 
um Familien in unteren und mittleren Ein-
kommensbereichen zu fördern - das Kinder-
geld für jedes zu berücksichtigende Kind um 
monatlich EUR 20 erhöht. 

 
 Um Unternehmen mehr Flexibilität bei der 

Wahl zwischen den Abschreibungsmodalitä-
ten zu gewähren, wurde die Regelung zur So-
fortabschreibung von sog. geringwert igen 
Wirtschaftsgütern (GWG) mit Anschaffungs-
kosten von bis zu EUR 410 wieder eingeführt. 
Die Regelung zur Bildung von jahrgangsbezo-
genen Sammelposten für Wirtschaftsgüter mit 
Anschaffungskosten zwischen EUR 150 und 
EUR 1.000 bleibt alternativ erhalten. 

 
 Nach der Unternehmenssteuerreform von 

2008 gilt die sog. Zinsschranke; danach sind 
Zinsen nur noch bis zur Höhe von 30 % des 
Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen (EBITDA) als Betriebsausgaben ab-
zugsfähig. Mit dieser Regelung wollte der Ge-
setzgeber ursprünglich die grenzüberschrei- 

 

 tende Zinsverlagerung eindämmen. Jetzt wur-
de im Rahmen des Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetzes die Freigrenze, bei der die 
Zinsschranke nicht greift, von EUR 1 Mio. auf 
EUR 3 Mio. angehoben. 

 
Darüber hinaus kann bei der Zinsschranken-
regelung das EBITDA bis zu 5 Jahren vorge-
tragen werden; dies gilt bereits rückwirkend 
ab dem Jahr 2007.  

 
Verbesserungen gibt es auch bei der sog. 
Escape-Klausel für Konzerne. Dies schafft 
deutliche Erleichterungen für konzerngebun-
dene Unternehmen im Zusammenhang mit 
dem Vergleich von Eigenkapitalquoten. 
 

 Erleichterungen kommen bei Unternehmens-
käufen zum Tragen, indem Verlustnutzungs-
beschränkungen bei Körperschaften abgemil-
dert werden. 
 
Die zeitliche Beschränkung der bei dem Bür-
gerentlastungsgesetz Krankenversicherung 
eingeführten körperschaftsteuerlichen Sanie-
rungsklausel wird aufgehoben. Verlustvor-
träge im Sanierungsfall bleiben damit unbe-
fristet erhalten. 
 
Um Wachstumshemmnisse zu beseitigen, 
wird der Verlustabzug bei bestimmten kon-
zerninternen Umgliederungen zugelassen 
(sog. Konzernklausel). 
 
Bei Beteiligungserwerben an Körperschaften 
wird die Übertragung von Verlusten in Höhe 
der stillen Reserven ausdrücklich zugelassen. 
Durch diese Neuregelung im Rahmen der 
Verlustabzugsbeschränkung bleiben die nicht 
genutzten Verluste in Höhe der stillen 
Reserven des steuerpflichtigen inländischen 
Betriebsvermögens der Gesellschaft erhalten, 
die auf den anteiligen Beteiligungserwerb 
entfallen. 
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  Im Rahmen der Gewerbesteuer wird der 
Hinzurechnungssatz bei Miet- und Pachtzin-
sen für die Benutzung von unbeweglichen 
Wirtschaftsgütern von 65 % auf 50 % redu-
ziert. 

 
 Im Bereich der Grunderwerbsteuer ergeben 

sich Erleichterungen bei der Umstrukturierung 
von Unternehmen. Grundstücksübergänge im 
Rahmen von Umstrukturierungen bei Um-
wandlungsvorgängen werden unter bestimm-
ten Voraussetzungen grunderwerbsteuerlich 
begünstigt. 

 
 Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

wird die Steuerbelastung für Geschwister und 
Geschwisterkinder durch einen neuen Steuer-
tarif von 15 % bis 43 % (bisher 30 % bis 
50 %) abgesenkt. 

 
 Bei der Umsatzsteuer wird der Umsatzsteuer-

satz für Beherbergungsleistungen im Hotel- 
und Gastronomiegewerbe auf 7 % abge-
senkt. 

 
Bürgerentlastungsgesetz Kranken-
versicherung 
 
Nachdem der Bundesrat am 10.07.2009 dem 
Gesetzentwurf zum Bürgerentlastungsgesetz 
zugestimmt hat, ist dieses Gesetz am 01.01.2010 
in Kraft getreten. Dadurch wird in erster Linie die 
steuerliche Absetzbarkeit von Beiträgen zur 
Kranken- und Pflegeversicherung verbessert. 
Das Gesetz soll Steuerzahler ab 2010 um ca. 
EUR 10 Mrd. jährlich entlasten.  
 
Ab 2010 werden alle Kosten steuerlich berück-
sichtigt, die im Wesentlichen ein der gesetzlichen 
Kranken- und sozialen Pflegeversicherung ent-
sprechendes Leistungsniveau absichern. Gesetz-
lich und privat Kranken- und Pflege-Versicherte,  
 

 ihre Ehepartner sowie ihre mitversicherten Kinder 
und eingetragene Lebenspartner werden inso-
weit steuerlich gleich behandelt. Bisher konnten 
Unternehmer und Selbständige diese Ausgaben 
nur bis zur Höhe von EUR 2.400 beim Finanzamt 
geltend machen, Arbeitnehmer sogar nur bis 
EUR 1.500. 
 
Von der Neuregelung profitieren insbesondere 
Unternehmer, die gleichzeitig Familienväter mit 
mehreren Kindern sind. Oft lagen deren Prämien 
für die privaten Krankenversicherungen der 
ganzen Familie über der bisherigen steuerlich 
absetzbaren Obergrenze von EUR 2.400. Von 
nun an können die Betroffenen die tatsächlichen 
Ausgaben für eine Basisversicherung vollständig 
absetzen. Nicht zur Basisversicherung zählen 
anderweitige Komfortleistungen wie Chefarzt-
behandlung oder Ein-/Zweibettzimmer. 
 
Überschreiten die Beiträge zur Krankenversi-
cherung nicht die Marke von EUR 2.800, können 
Unternehmer auch noch andere Vorsorgeauf-
wendungen geltend machen, etwa Prämien zur 
Haftpflicht- oder Unfallversicherung. 
 
Neben den Regelungen zur Krankenversicherung 
bringt das Bürgerentlastungsgesetz auch eine 
spürbare Erleichterung bei Unternehmens-
käufen. Firmen, die andere Unternehmen erwer-
ben, um sie zu sanieren, ziehen daraus einen 
steuerlichen Vorteil: Die Verlustvorträge von 
gekauften Unternehmen lassen sich über einen 
Zeitraum von 2 Jahren mit eigenen Gewinnen 
verrechnen. Bedingung für die Steuererleich-
terung ist allerdings, dass Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung des übernommenen 
Unternehmens verhindert werden. Außerdem 
müssen die wesentlichen Betriebsstrukturen 
erhalten bleiben. Dazu zählen die Arbeitsplätze 
ebenso wie die Zuführung von Betriebsvermögen 
(Sanierungsklausel). 
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 Gesetz zur Bekämpfung von Steuer-
hinterziehung 
 
Der Bundesrat hat am 18.09.2009 der Steuer-
hinterziehungsbekämpfungsverordnung zuge-
stimmt. Mit dieser Verordnung wird das bereits 
im Juli 2009 von Bundestag und Bundesrat ver-
abschiedete Steuerhinterziehungsbekämpfungs-
gesetz umgesetzt. 
 
Sie konkretisiert insbesondere die Mitwirkungs- 
und Nachweispflichten für Steuerpflichtige, die 
Geschäftsbeziehungen zu Staaten und Gebieten 
unterhalten, die den OECD-Standard zum steu-
erlichen Informationsaustausch nicht anwenden. 
Die wesentlichen Inhalte der Verordnung im 
nachfolgenden Überblick: 
 
 Informationspflichten: Ab 2010 müssen 

Unternehmer und Privatpersonen dem Fi-
nanzamt umfangreichere Informationen als 
bisher zur Verfügung stellen, wenn sie in den 
betroffenen Regionen Geschäfte machen. 

 Sanktionen: Wer seiner Informationspflicht 
nicht nachkommt, dem droht die Streichung 
von steuerlichen Abzugsmöglichkeiten, wie 
beispielsweise die Steuerbefreiung für Divi-
denden oder der Abzug von Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten. 

 „ Schwarze Liste“ : Staaten und Gebiete, die 
durch Verweigerung des Informationsaustau-
sches Steuerflucht und Steuerhinterziehung 
fördern und ermöglichen, werden nach In-
krafttreten der Verordnung durch ein Schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums öffentlich 
beim Namen genannt werden. Dabei geht es 
nicht um öffentliche Diskriminierung von 
Staaten, sondern um die Durchsetzung legi-
timer Interessen des deutschen Fiskus, der für 
eine gerechte Besteuerung zu sorgen hat. 

 
Zuletzt wurden Fortschritte bei der Bekämpfung 
von Steuerhinterziehungen auf internationaler 
Ebene erzielt. So haben sich auf eine gemeinsa-
me Initiative mit Frankreich 19 Mitgliedstaaten  

 der OECD - einschl. Luxemburg, Österreich und 
der Schweiz - auf eine gemeinsame Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden Steuerhinterziehung 
verständigt. Insgesamt 87 Staaten und Gebiete 
haben in der Zwischenzeit den OECD-Status 
akzeptiert, 36 davon haben ihn aber noch nicht 
hinreichend umgesetzt. 
 
ESt: Kein Gestaltungsmiss brauch beim 
taggleichen An- und Verkauf von 
Wertpapieren 
 
Werden Wertpapiere, die innerhalb der Jahresfrist 
von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr.2 EStG mit Verlust 
veräußert werden, am selben Tag in gleicher Art 
und Anzahl, aber zu unterschiedlichem Kurs 
wieder gekauft, so liegt hierin kein Gestaltungs-
missbrauch im Sinne von § 42 AO vor. Dies hat 
der BFH in seinem Urteil vom 25.08.2009 ent-
schieden. 
 
Ein Gestaltungsmissbrauch (§ 42 AO) liegt vor, 
wenn eine rechtliche Gestaltung gewählt wird, 
die - gemessen am erstrebten Ziel –  unangemes-
sen ist und durch wirtschaftliche oder sonst 
beachtliche nicht steuerliche Gründe nicht zu 
rechtfertigen ist. Eine rechtliche Gestaltung ist 
erst dann unangemessen, wenn der Steuerpflich-
tige die vom Gesetzgeber vorausgesetzte Gestal-
tung zum Erreichen eines bestimmten wirtschaft-
lichen Ziels nicht gebraucht, sondern dafür einen 
ungewöhnlichen Weg wählt, auf dem nach den 
Wertungen des Gesetzgebers das angestrebte 
Ziel nicht erreichbar sein soll. 
 
Sinn und Zweck des § 23 EStG ist es, nur reali-
sierte Wertänderungen - in Gestalt von Veräuße-
rungsverlusten und -gewinnen - aus verhältnis-
mäßigen Wertdurchgängen eines Wirtschaftsguts 
der ESt zu unterwerfen. Daher stelle es keinen 
Gestaltungsmissbrauch im vorgenannten Sinne 
dar, wenn der Steuerpflichtige gleichartige Wert-
papiere unmittelbar anschließend oder zumindest 
kurzfristig nach deren Veräußerung zu unter-
schiedlichen Preisen wieder erwirbt. Denn es  

 



 
  Ausgabe Januar 2010 Seite 16  
 

 Steuer News  

 stehe in seinem Belieben, ob, wann und mit 
welchem Risiko er ankauft, verkauft oder ggf. 
wieder ankauft und wieder verkauft. Insofern 
handelt es sich um eigenständige und somit 
separat zu beurteilende Vorgänge, so dass der 
Veräußerungsvorgang nicht im Sinne des § 42 
AO als für Zwecke des Steuerrechts unbeachtlich 
eliminiert wird. 
 
ESt/LStG: Lohnsteuerbescheinigungen 
2010; steuerliche Identifikations-
nummern 
 
Im Einvernehmen mit den obersten Landesbe-
hörden der Länder ist für die Übermittlung der 
Lohnsteuerbescheinigungen 2010 grundsätzlich 
die Identifikationsnummer des Arbeitnehmers 
(§ 139b AO) zu verwenden. 
 
Zur erleichterten Übernahme der steuerlichen 
Identifikationsnummer in das Lohnkonto kann 
der nach Maßgabe der Steuerdaten-Übermitt-
lungsverordnung authentifizierte Arbeitgeber die 
Identifikationsnummer des Arbeitnehmers für die 
Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung 2010 
beim Bundeszentralamt für Steuern erfragen. 
Diese Anfragemöglichkeit kann voraussichtlich 
erst ab April 2010 zur Verfügung gestellt werden. 
Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn der 
Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung 2010 
bis zum 31.10.2010 unter Angabe des lohn-
steuerlichen Ordnungsmerkmals (eTIN = 
elektronische Transfer-Identifikations-Nummer) 
übermittelt und die steuerliche Identifikations-
nummer noch nicht in das Lohnkonto über-
nimmt. 
 
Ab dem 01.11.2010 ist eine Verwendung der 
eTIN nur noch zulässig, wenn die steuerliche 
Identifikationsnummer auf der Lohnsteuerkarte 
des Arbeitnehmers nicht eingetragen ist und der 
Arbeitnehmer sie nicht mitgeteilt hat und wenn 
die Ermittlung der Identifikationsnummer des 
Arbeitnehmers im Rahmen der voraussichtlich ab 
April 2010 zur Verfügung stehenden Anfrage- 

 möglichkeit durch den Arbeitgeber nicht zum 
Erfolg geführt hat. 
 
SozV: Anhebung der Sozialversiche-
rungsgrößen 2010 
 
Die Bedeutung der Beitragsbemessungsgrenzen 
besteht u. a. darin, dass das Arbeitsentgelt eines 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmers oder 
eines freiwillig Versicherten in den einzelnen 
Zweigen der Sozialversicherung nur bis zu be-
stimmten Höhen bei der Berechnung der Beiträge 
und der Bemessung der Barleistung erfasst wird. 
Wegen der Einkommensentwicklung unterliegen 
die zur Ermittlung der Beiträge erforderlichen 
Rechengrößen (insbesondere Beitragsbemes-
sungsgrenzen, Bezugsgröße, Jahresarbeitsent-
geltgrenze) entsprechenden Anpassungen. Sie 
werden daher jährlich aktualisiert. 
 
Die nachfolgend aufgeführten neuen Beitrags-
bemessungsgrenzen wurden von den zuständi-
gen Gremien mit der Verordnung über die Sozial-
versicherungsrechengrößen 2010 beschlossen: 
 
 Alte Bun-

desländer 
monatlich  
in EUR 

Neue Bun-
desländer 
monatlich  
in EUR 

Allgemeine 
RentenV 

 
5.500,00 

 
4.650,00 

Knappschaftliche 
RentenV 

 
6.800,00 

 
5.700,00 

Gesetzliche 
KrankenV und 
PflegeV 

 
 
3.750,00 

 
 
3.750,00 

Versicherungspflicht-
grenze (Kranken- 
und PflegeV) 

 
 
4.162,50 

 
 
4.162,50 

 
Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzli-
chen Krankenversicherung für das Jahr 2010  
wird auf jährlich EUR 49.950,00 (monatlich 
EUR 4.162,50) festgesetzt. Für Arbeitnehmer, die 
bereits am 31.12.2002 nach der alten Regelung 
wegen Überschreitens der danach festgesetzten  
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 Steuer News  

 Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei 
waren, steigt die Jahresbeitragsgrenze für das 
Jahr 2010 auf EUR 45.000,00 (monatlich 
EUR 3.750,00) an. Dieser Wert entspricht der 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. 
 
Betr iebsprüfung: Zugriffsmöglichkeiten 
bei der digitalen Betriebsprüfung 
 
Die nachfolgenden Ausführungen zeigen auf, 
welche Zugriffsmöglichkeiten der Betriebsprüfer 
im Rahmen der digitalen Außenprüfung hat: 
 
 Unmittelbarer Datenzugriff: Beim unmittel-

baren Datenzugriff nutzt der Prüfer Ihre Hard- 
und Software. Er wertet die steuerrelevanten 
Daten selbst aus. Dafür nutzt er die Auswer-
tungsmöglichkeiten Ihrer Systeme. Auf Ihre 
Daten darf er jedoch nur lesend zugreifen, ei-
gene Prüfroutinen nutzt er nicht. Sie müssen 
dem Prüfer dazu die entsprechenden Zu-
gangsberechtigungen einrichten. Tun Sie dies 
in Absprache mit Ihrem Steuerberater, denn 
der Prüfer darf alle weiteren Daten, auf die er 
stößt, ebenfalls verwerten. 

 
 Mittelbarer Datenzugriff: Ist der Prüfer mit 

Ihrem Computersystem nicht vertraut, kann er 
den mittelbaren Datenzugriff wählen. Dann 
greift er nicht selbst auf Ihr EDV-System zu, 
darf aber einen Mitarbeiter anfordern, der das 
System kennt. Dies kann auch ein Mitarbeiter 
des Steuerberaters sein. Der Prüfer selbst er-
hält in diesem Fall keine Zugriffsberechtigung. 

 
Datenträgerüberlassung: Es gibt eine Vielzahl 
von Programmen für das betriebliche 
Rechnungswesen. Da die Prüfer nicht alle 
beherrschen können, wählen sie meist den Weg 
der Datenträgerüberlassung. Dazu müssen Sie 
dem Prüfer die steuerrelevanten Daten 
zusammen mit den beschreibenden Daten 
(Dateistruktur, Datenfelder usw.), die er für die 
Auswertung braucht, in maschinell auswertba- 

 rer Form auf einem Datenträger (CD, DVD)     
überlassen. Der Prüfer übernimmt die Daten 
auf seinen PC, wertet sie mit dem Prüfpro-
gramm IDEA aus und löscht sie danach wie-
der. 

 
Sie müssen steuerrelevante Daten 10 Jahre lang 
archivieren und kontrollieren, ob alle Daten 
vorhanden und gesichert sind. Auch muss deren 
Lauffähigkeit jederzeit gewährleistet sein. Sie 
müssen also auch zu den Daten die entsprechen-
de Software und sogar die Hardware archivieren. 
 
Wenn eine Betriebsprüfung ansteht, kann Ihnen 
Ihr Steuerberater eine sog. Rechnungswesen-
Archiv-DVD oder Lohn-Archiv-DVD anfertigen, 
die exakt den zu prüfenden Datenbestand ent-
hält. Daneben ist auf jeder CD oder DVD auch 
ein Programm, um die Daten in Form der ur-
sprünglichen Auswertung darzustellen und diese 
nach verschiedenen Kriterien zu durchsuchen. So 
lassen sich die Daten vor der Prüfung sichten. Der 
Datenträger enthält auch eine Schnittstelle mit 
der GDPdU-Beschreibung, die den Datenexport 
ins Prüfprogramm der Finanzbehörde möglich 
macht. So kann die Archiv-CD/-DVD sowohl beim 
Direktzugriff als auch bei der Datenträgerüber-
lassung eingesetzt werden. 
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 UHY News  

 Umzug UHY Bremen 
 
Unsere UHY-Niederlassung in Bremen ist 
umgezogen. Die neue Adresse ab 01.01.2010 
lautet: 
 
Kleiner Ort 5 
28357 Bremen 
 
Die Telefon- und Faxnummer bleiben unverän-
dert. 
 
UHY Berlin als Sponsor der Bionnale 
 
Die Bionnale, das wichtigste Treffen der Biotech-
Branche von Berlin-Brandenburg, findet am 
21.04.2010 statt. UHY wird wieder einer der 
Sponsoren der Bionnale sein. 
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 Impressum  

 UHY NEWSletter wird veröffentlicht von UHY 
Lauer & Partner und der UHY Deutschland AG 
Zimmerstraße 23 
D-10969 Berlin. 
 
Redaktion: 
UHY Lauer & Partner, 
Birgit Weber Kommunikation 
 
berlin@uhy-berlin.de 
www.uhy-berlin.de 
www.uhy-deutschland.de 
 
 
UHY Deutschland AG und UHY Lauer & Partner 
sind Mitglied von UHY International, einer 
internationalen Vereinigung von unabhängigen 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirmen, 
deren Rechtsträger Urbach Hacker Young 
International Limited ist, eine Gesellschaft nach 
britischem Recht. 
 

 
 
 

 Der Inhalt des UHY NEWSletter ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erarbeitet worden, ist 
jedoch nicht auf die spezielle Situation einer 
natürlichen oder juristischen Person ausgerichtet. 
Die Komplexität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung 
und Gewährleistung auszuschließen. Ohne 
geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche 
Analyse der jeweiligen Situation sollten aufgrund 
der Informationen dieses NEWSletter keine 
Entscheidungen getroffen werden. 
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